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Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und Usteri.

Montag / den z Nov. i8oo. Drittes Quartal. Den rz Brümäre IX.

V 0 l lz i eh u n g s r a t h.

Beschluß vom 28. Okt.
Der Vollziehungsrath, um sich der Befolgung des

Gesetzes vom 20. Weinmonat 1800 über die Befug-
niß der Gemeindeversammlungen zu versichern uud den.

seiden überhaupt einen regelmäßigen Gang anzuweisen;

Nach Anhörung des Ministers der innern Angele,
genhciten —

beschließt:
l. Die Generalversammlung der Aktwbürger einer

Gemeinde kann ausser der für die Munizipalwah.
sen gesetzlich bestimmten Zeit, nicht anders als
durch einen Beschluß der Munizipalität zusammen-

berufen werden.
'

2. Der Präsident der Munizipalität oder in dessen

Abwesenheit das zunächst auf ihn folgende Mitglied
derselben, wird in der Generalversammlung den

Vorsitz führen,

z. In demcnigen Gemeinden, die in Sektionen ab-

getheilt sind, wird bey jeder Sektion ein Mitglied
der Munizipalität dem Range nach, den Vorsitz
führen.

4. Jedesmal wenn die Munizipalität eine solche Zu,
sammenkunfl für nothwendig hält, wird sie dem

Distnklsstaithalter frühzeitig genug davon Anzeige

thun und ihm den Gegenstand der vorzunehmenden

Berathung bekannt machen.

;. Wenn dieft Berathung etwas anders als Gemeind-
steuern betreffen soll, als wozu allein neben den

Wahlgeschäften laut dem 6. Artikel des Gesetzes

vom -5. Hornung 1799 die Generalversammlung
zusammen zu treten befugt ist, so wird der Di-
striktsstatlhalrer ihrer Zusammenbcrufung sogleich

Einhalt thun.

6. Widrigenfalls wird derselbe der Versammlung ent-
weder in eigener Person beywohnen, oder ihr durch
den Agent der Gemeinde beywohnen lassen.

7. Diese Beamten werden besonders darüber wachen,
daß in solchen Versammlungen nichts Gesetzwidri.
gcs vorgenommen werde.

8. Die Verfügungen dieses Beschlusses sind mit den

nöthigen Veränderungen ebenfalls auf die Vcr-
fammlung der Gemeineigenthümer, die Gcmeints-
kammer und ihren Präsidenten anwendbar, wobey
der 4. Abschnitt des zweyten Titels des Gesetzes

vom 15. Hornung 1799 für die Berathungsge-
genstäude der Generalversammlung, zur Richtschnur
soll genommen werden,

9. Der gegenwärtige Beschluß soll dem Drucke über-
geben und der Minister der innern Angelegenheiten
beauftragt werden, über die Vollziehung desselben

zu wachen.
Folgen die Unterschriften.

Gesetzgebender Rath, 27. Okt.
Fortsetzung.

(Beschluß des Antrags zum Gcsetzvorschlag betreffend
die Aussagen eines öffentlichen Beamten in Amts«
Verrichtungen.

7. Wer die Unmöglichkeit eines Zeugnisses oder An-
zeige eines öffentlichen Beamten zu beweisen über»

nimt, der muß eine oder mehrere solcher Thalsachen
rechtlich erwahrcn, welche mit dem wesentlichen

Inhalt des Zeugnisses oder der Anzeige in unmittel.
barem und absolutem Widerspruch stehen, und also

diesen Inhalt nach den allgemeinen Gesetzen der

Natur als unmöglich dargeben.



it. Wer insbesonders den Bewsss der Abwesenheit ssh-

ren will, der muß rechtlich ^rwahren, daß ent-

weder er selbst oder der betreffende Beamte/ zur Zeit
des qnästlonirlichen Vorfalles, an einem andern

Orte gewesen sry / als dem / wo die Sache vorge-
fallen seyn soll; oder aber daß einer von ihnen zu

einer Zeit oder unter solchen Umständen an einem

andern Ort gewesen/ die seine Anwesenheit zur

Zeit des quàstionirlichen Vorfalls an dem Orte des-

selben / durchaus unmöglich gemacht haben.

Wer den Beweis des Gegentheils führen will, der

muß rechtlich erwahren, daß er eine Handlung nicht

begangen oder nicht unterlassen habe / deren Bege-

hung oder Unterlassung ihm die gemachte Anzeige

zumißt: oder aber/ daß eine wesentliche Thatsache/

welche das ausgestellte Zeugniß als geschehen be-

kräftigt / nicht geschehen oder umgekehrt hingegen

eine wesentliche Thatstiche/ die das Zeugniß als
nichtgeschehen angicbt/ wirklich geschehen sey.

0. Wer den Beweis des Irrthums / sey es auf die einte

oder andere im §. 7. und 8. bestimmte Weift / lei-

sten will / der muß denselben bey Straft des Ver-
lusts diesis Rechts/ ohne weiteren Aufschub oder

Schriftwechsel/ sogleich bey der nächstfolgenden

Erfchcinung vor dem Richter antreten / nachdem

ihm das Zeugniß oder die Anzeige des Beamten
schriftlich mitgetheilt worden.

1. Dieser Beweis muß von dem Beschuldigten oder

Intercßirten durchaus vollständig und rechtskräftig

geleistet werden; ansonst der Richter niemals auf

Irrthum der Anzeige oder des Zeugnisses erkennen

soll. Es dürfen dabey vorzuglich keine Mitbeschul-

digten oder andere im begründeten Verdacht der

Parteylichkeit stehenden Personen / als Zeugen

aufgeführt und abgehört werden.

z. Wenn der Beschuldigte oder Intereßirte gegen ein

Zeugniß oder Anzeige eines öffentlichen Beamten

den Beweis des Irrthums nicht unternimt, so soll

ihm aufsein Begehren gestattet werden / den Beam-

ten ziir eidlichen Bekräftigung solche» Zeugnisses

oder Anzeige vor dem Richter anzuhalten / vor wel-

chem die Sache waltet.

Der betreffende Beamte könn vor der Abschwö-

rung dieses Bekräftigungseides sein Zeugniß oder

Anzeige erläutern, ohne daß dieses seiner bürgerst-

chen Ehre nachtheilig sey.

Der Richter soll zu diesem Ende jedesmal vor Ab.
schwörung eines solchen Eides alle Zuhörer abtre-

ten lassen / dem Beamten die Wichtigkeit der be.
vorstehenden Handlung n»l Nachdruck zu Gemüthe
führen / und ihn kräftigst ermähnen, die gehörigen
Erläuterungen zu ertheil. », wenn er sich nach sorg,
faltiger und reifer Ucderlegung allenfalls erinnere/
daß einiger Irrthum oder Ungewißheit in dem
ausgestellten Zeugniß oder Anzeige enthalten seyn

möchte.

14. Wenn der Beamte fein Zcugnitz oder Anzeige mit
dem Vckräftigungseid erhärtet hat/ so soll vor
dem Civib. oder Slrafpolizey-Richter schlechter,

dings kein Beweis mehr dagegen gestattet werden.

15. Ein Zeugniß oder Anzeige eines öffentlichen Beam»
ten / ist als falsch anzusehen und zu behandeln,
wenn es sich dabei) ergiebt / daß dasselbe mit Vor-
sich und in der Absicht zu schaden ausgestellt ivor.
den sey.

>6. Die Anklage und der Beweis der Falschheit eines

Zeugnisses oder Anzeige eines öffentlichen Beamten
kann niemals vor dem Civil- oder Ctrafpolizey.
Richter geschehen / fondern eine solche Klage der

Falschheit muß allemal nach den Forme» des Cri-
minalrechtes und vor dem Criminalrichter geführt
werden.

17. Der Civil, oder Strafpolizey - Richter ist jedoch
befugt / einen Fall von Amtswegen an den Cnmi-
nalrichter zur Untersuchung zuweisen, bey welchem
aus dem von ihm rechtskräftig geleistete Beweis
des Irrthums zu erhellen scheint, daß das bctrcf,
ftude Zeugniß oder Anzeige mit Vorsatz und in der

Absicht zu schaden, irrig ausgestellt worden sey.

Schüler erhält für 4 Wochen Urlaub.

Am 28. Okt. war keine Sitzung.

Grosser Rath, 8. Juli.
(Fortsetzung.)

(S. den Anfang dieser Sitzung Quart. 2. S. zzz

Suter mißbilligt auch die Ausdrücke dieser Bitt-
schuft, die aber doch einige Wahrheiren enthält. D»rch
die Geschichte bis über die Bibel heraus könnte be-

wiesen werden, daß die Prämizen eine Art von Fco,
dalabgabe sind: allein dieß haben wir nun nicht zu
untersuchen, das Gesetz foderl sie und also soll man
gehorchen und nicht trozen, sonst ist man nicht guter
Bürger : über die W5lgc,rung der Zahlung also müssen
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wir zur Tagesordnung gchcn. Kluger wäre es gewe-

sen, diesen verhaßten Namen der Prämizen nicht mehr

beyzubehalten, und einen andern Beytrag zur Besoldung

der Pfarrer adzufodcrn, so wäre kein Widerstand da.

Secrelan wird weder wider das Gesetz noch zu

Gunsten der Weigerung sprechen, welche sehr zu miß-

billigen ist. Allein in der Art wie das Gesetz vollzo-

gen wird, findet er eine sehr unzweckmäßige Maßregel:
Soldaten aussenden um gehorchen zu machen ist so viel

als eine Gemeinde in Belagerungszustand setzen, und

zu diesem Ende hin, hätte die Gesetzgebung dem Ge.

setz zufolge zu einem Beschluß einladen sollen: Diese

Art ein Gesetz in Vollziehung zu bringen, ist wahr,
lich weder republikanisch »och klug. Sollte man etwa»

auf den feinen Einfall kommen, Zehnden und Boden-
zinse wieder einzuführen, so müßten alle helvetischen

Truppen zu solchen Eintreibungen verwendet werden.

Er stimmt für Tagesordnung über die Bittschrift,
wünscht aber sehr, daß die genommenen Maßregeln
aushören möchten, und^ fodert wie Hemmeler Bericht
von einer Commißion.

K o ch. Wenn man diesen Bürgern die Augen öffnen

kann über den Abgrund auf dem sie stehen und aufden
sie durch ehrsüchtige unruhestifrende Menschen geführt
wurden, so werden sie wahrscheinlich in sich selbst gehen

und in Zukunft etwas sorgfältiger über die Auswahl
ihrer Rathgeber seyn. Man will behaupten die Prä-
mizen seyen Feodallasten, wie man alles, was man

nicht gern zahlt, für solche ausgeben will: allein dieß

geht uns nichts an, weil das Gesetz, das im Namen
des helvetischen Volks gegeben wurde, da ist, und also

vollzogen werden soll ; denn ein Staat, in welchem die

Burger sich öffentlich wider die Gesetze auflehnen und

andere Gegenden zur gleichen Widersetzlichkeit zu reizen

suchen, ist, wenn diese Widersetzung nicht unkerdrükt

wird, seiner Auflösung und der fürchterlichsten Anarchie
nahe. Seltsam also ist es, daß Mitglieder unter uns

wohl die Bittsteller mißbilligen, dagegen aber sie in

ihren Klagen gegen die Vollziehung unterstützen: Ist
denn die Vollziehung nicht vermittelst der Constilutio»

verpflichtet, für die innere Ruhe zu sorgen, und wie

kann man denn sagen ì die Vollziehung hätte erst zu-

warten oder die Anwendung des KriegsgesctzeS fodern

sollen. Sollte-man denn nach so vielen vorhergegan-

genen vergeblichen Warnungen und Bitten, die Wider-

setzlichkeit bis zum offenen Ausbruch kommen lassen,

und diejenigen Mitglieder die vom Kriegsgesetz sprechen

erinnern sich nicht mehr seines Inhalt und wissen nicht,

daß laut dem 6 §. desselben die Vollziehung !m Voraus
Truppen aussenden kaun^ Die Ehre der Gesetzgebung,
die öffentliche Ruhe ^nd die Sicherheit der Republik
fodern also baß wir zur Tagesordnung gehen, sonst

würden sich bald ganz: Cantone der Entrichtung der

Auflagen widersetzen. Die gleichen Mitglieder die jezt
über die Vollziehung schreyen, sind zugleich diejenigen,
welche uns immer sagten wir müssen Soldaten haben
um Geld zu bekommen: man beurtheile also-ihre Con-
sequcnz! Was die Anzeige des Präsidenten bctrift, so

können wir nicht auf dieselbe Rücksicht nehmen, sie ist

Folge des höchst unregelmäßigen Schritts, von dem

Kühn sprach und von der ungünstigen Aufnahme des

Besuchs; wir haben also nur die Bittschrift selbst zu

beurtheilen, und in ihrer Rücklicht stimme ich ganz
Kühn bey.

Man geht zur Tagesordnung, theilt die Bittschrift
der Vollziehung mit und fodert die Commißion über

die Besoldung der Geistlichem auf, in 4 Wochen ein

Gutachten vorzulegen.

Die Versammlung bildet sich in geheime Sitzung/

Grosser Rath, 9. Juli.
Präsident: Cartier. ---

Die Munizipalität von Nothenschweil begehrt daß ei-

nige Höfe, deren Besitzer sich beständig ihrer Vereint-
gung mit der Munizipalität Rothenburg widersetzen,
dieser Munizipalität bestimmt einverleibt werden. Wird
an die Vollziehung gewiesen.

Millet u. W 0 hler erhalten sur i4 Tag Urlaub. -

Der Vollziehungsausschuß übersendet einen Bericht'
über den jezigen und chcvorigcn Zustand der Schafschu-
zcn- Corps.

Biileter fodert Verweisung an die Militärcom-
mißion um über eine neue Organisation dieses wich-
tigen Corps einen neuen Organisations-Enlwmrfab.
zufassen.

Escher findet diesen Bericht nicht vollständig; eine '

neue Organisation der Scharfschütze» vorzunehmen, '

wäre wohl in dem gegenwärtigen Augenblick etwas

voreilig und also theile man denBericht dcmSenat mit.'-
Koch stimmt Eschern bey und führt verschiedene

'

unrichtige Angaben an.

Tröfch ist Billetcrs Meynung und will wenig-'
siens -»tausend Scharfschützen in Helvetic» für die '

Vertheidigung des Vaterlandes haben.

Der Gegenstand wird der Militaircommißisn üde?°

wiesen««
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Die Vollziehung macht Einwendungen wider dasGe-
setz, welchem zufolge die JnKruktionsschule noch mit
zoc> Mann sortgesczt werden sczll: besonders führt sie

die jczige Dringlichkeit der Feldarbeiten und die Er-
fchöpsung der Staatscassc als Grund dieser Einstel-

lung an.

H ä m m e l e r untersiüzt diese Botschaft und will
ihr sogleich entsprechen.

BilIeter ist nicht dieser Meynung und glaubt/
die Jnstruktioiisschulen sollten in den verschiedenen Can-

tonen selbst statt haben/ wicdwMMairinstitute ehedem

in Zürich waren: doch will er einstweilen entsprechen.

Kilchmann widersczt sich der Botschaft und

will beym Gesetz bleiben.

Sch > uin pf untersiüzt die Botschaft.
E sch c r widerstzt sich besonders Billeters Antrag /

der der Einheit unsers Militärs sehr nachtheilig wäre:

er nntcrstüzt die Botschaft / welcher entsprochen wird.
Die Vollziehung erneuert ihr Begehren um Entscheid

über die Verkäufe in Dornach.
Trösch. Es sind uns mehr Detailerläuterungen

erfodcrlich/ man begehre also diese von der Vollziehung.
C u st or sodert Verweisung an die bestehende Com.

misiion.
Dieser lezte Antrag wird angenommen.

Die Vollziehung übersendet eine Erklärung des B.
Ienners/ bevollmächtigtem Minister in Paris/ wider

den von Laharpe eingesandten Brief.
Die Mittheilung an den Senat wird beschlossen.

Geheime Sitzung.

Am 10. Juli war keine Sitzung.

Bekanntmachn nqen.
Der Finanzminifter an den Reg. Statthalter

des Cantons Bern.

Bürger Statthalter!
Der Verfasser des Helvetische» Zuschauers hat im

N. y--, emcn Aufsatz eingerückt/ welcher mit folgendem

Satze beginnt:
„Territorialabgabe in Natura ist das Fcldaeschrey

„aller unserer Finanziers und Staatsmänner! Die

„Territorialgabe/ sagen sie/ ist das einzige Mittel

„die helvetischen Cassen zn füllen. Mir einem Wort/

„alles was nur mit Finanzen zu thun hat/ Finanz,

„minister/ Finanzcvnlmitte's, Filianzcommißionen,

„alles will/ alles fordert diese Abgaben. "

In dem gegenwärtigen Augenblick/ wo eine so all.
gemein wichtige Frage/ wie >ene über die anzunch,
wende Gattung von Grundsteuer/ im Wurfe liegt,
läßt es sich leicht denken, daß die Denkungsart deS

Finanzministers und des Finanzraths über diesen Ge-
genstand dem Publikum nicht gleichgültig seyn könne,
und »orhwcndigerwcise die Aufmerksamkeit desselben

rege mache« muß. Es ist demnach weder dem Publi-
kum noch dem Finanzmiiuster unwichtig, daß man
diesem eine Meinung zuschreibe, die die scinige nicht ist.
Ich lade Sie daher ein, B. Regierungsstatthalter,
den Verfasser des erwähnten Blattes vor sich zu rufen,
und ihm zu bedeuten, daß es seine Pflicht war, sich

von der Wahrheit von seines Correspondenten Bchaup,
tung zu versichern, ehe er sie dem Publikum mittheilte;
Sie werde» ihm mehr Behutsamkeit für die Zukunft
empfehlen, besonders wenn es einen öffentlichen Beam-
ten und Gegenstände von so äusserster Wichtigkeit betrift.

Die Beobachtung der von mir geforderten Behüt-
samkeil wirb ihm, so weit es mich bcteift, nicht sehr
schwer werden, da ihn nichts hindert, jeden Augen,
blick seine Erkundigungen an der Quelle cinzuholen.

i5ie wollen B. Reg. Statthalter, gegenwärtiges
Schreiben in die öffenllichcn Blätter und Zeitungen
einrücken lassen. Republ. Gruß.

Bern den 29. Okt. ,Loo.
Der Finanzminister, Rothplctz.

Da B. Martin Th 0 mmen, der Both von
Niederdorf im Distrikt Wallenburg Cantons Basel,
jüngst abgewichenen 2). Wett,monat, Abends zwischen
4 und z Uhr, in der Et. Aiban Vorstadt in Basel
zwey Paquet, enthaltend:

1) ; Farbe» Rosenfarb» ^
z Farben B'umrant) ^w-cht Pft .2 Loth.

Svdan rohe Tramen gleicher Farben z. 46 —
2) Hcltcrblaue feine Zettelseide 2. 21s —

Dito feinen Einschlag z. 10' —
ab seinem Wage» verloren hat; Als werden anmit
die resp. Kaufleute oder andere E. Personen, welche
von diesen Scidenwaare» einige Nachricht erhalten
würde», gebührend ersucht, solches dem B. Thvmmen
ober mir dem Unterschriebenen gefälligst anzuzeigen;
allwo für die gütige Rückgabe unter Anerbiclung aller
möglichen Gegendienste, zwey Louisd'or oder za hel«

vctische Franken bezahlt werden.

Wallenburg den 29. Okt. 1800.

M. Schneider, Ecrichtschr. allda
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